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Verordnung 
vom 23. Februar 2010 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über Massnahmen gegenüber Liberia 

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die 
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, 
unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages und der Fremdenpolizei-
lichen Vereinbarungen anwendbaren schweizerischen Rechtsvorschriften 
und in Ausführung der Resolutionen 1521 (2003) vom 22. Dezember 2003, 
1532 (2004) vom 12. März 2004, 1579 (2004) vom 21. Dezember 2004, 
1683 (2006) vom 13. Juni 2006, 1731 (2006) vom 20. Dezember 2006 und 
1903 (2009) vom 17. Dezember 2009 des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 25. Januar 2005 über Massnahmen gegenüber 
Liberia, LGBl. 2005 Nr. 17, in der geltenden Fassung, wird wie folgt 
abgeändert: 

Ingress 

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die 
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, 
unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages und der Fremdenpolizei-
lichen Vereinbarungen anwendbaren schweizerischen Rechtsvorschriften 
und in Ausführung der Resolutionen 1521 (2003) vom 22. Dezember 2003, 
1532 (2004) vom 12. März 2004, 1579 (2004) vom 21. Dezember 2004, 
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1683 (2006) vom 13. Juni 2006, 1731 (2006) vom 20. Dezember 2006 und 
1903 (2009) vom 17. Dezember 2009 des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen verordnet die Regierung: 

Art. 1 

Verbot der Lieferung von Rüstungsgütern und verwandtem Material 

1) Die Lieferung, der Verkauf, die Ausfuhr, die Durchfuhr und die Ver-
mittlung von Rüstungsgütern aller Art, einschliesslich Waffen und Muni-
tion, Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung 
sowie Zubehör und Ersatzteilen dafür, nach Liberia sind verboten. 

2) Die Gewährung, der Verkauf und die Vermittlung von Beratung, 
Ausbildung oder Unterstützung, einschliesslich Finanzierung und finan-
zieller Unterstützung, im Zusammenhang mit der Lieferung, der Herstel-
lung, dem Unterhalt oder der Verwendung von Rüstungsgütern nach 
Abs. 1 sowie mit militärischen Aktivitäten in Liberia sind verboten. 

3) Von den Verboten nach Abs. 1 und 2 sind ausgenommen: 
a) die Lieferung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen 

für die Mission der Vereinten Nationen in Liberia (UNMIL); 
b) die Lieferung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen 

für staatliche Organe Liberias; 
c) die Lieferung nichtletalen militärischen Geräts, das ausschliesslich für 

humanitäre Zwecke oder Schutzzwecke bestimmt ist, und damit zu-
sammenhängende technische Unterstützung und Ausbildung; 

d) die vorübergehende Ausfuhr von Schutzkleidung, einschliesslich kugel-
sicherer Westen und Helme, zur persönlichen Verwendung durch 
Personal der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder der 
Schweiz, Medienvertreter und humanitäres Personal. 

4) Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der in Liechtenstein an-
wendbaren schweizerischen Kriegsmaterial-, Güterkontroll- und Embar-
gogesetzgebung. 
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Art. 7 Abs. 1 

1) Die Stabsstelle FIU überwacht den Vollzug der Zwangsmassnah-
men nach den Art. 1 und 2. Sie prüft insbesondere die Gesuche um Aus-
nahmebewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultati-
on weiterer betroffener Stellen - mit ihrer Empfehlung an die Regierung 
weiter. Entsprechend der Resolution 1903 (2009) meldet sie dem zustän-
digen Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vorgängig 
die Lieferung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen nach 
Art. 1 Abs. 3 Bst. b und c. 

Art. 8 Abs. 3 

3) Die Lieferung von Gütern und die Erbringung von Dienstleistun-
gen nach Art. 1 Abs. 3 Bst. b und c müssen der Stabsstelle FIU spätestens 
30 Tage im Voraus gemeldet werden. 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 


